
Gemeinde Marxheim
Landkreis Donau-Ries

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
I l. Änderung des Flächennutzungsptanes im Parallelverfahren mit der Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes,,Solarpark Erlhöfe West"

Hier:
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses

Der Gemeinderat Maxheim hat am 19.10.2023 in öffentlicher SiÞung die Aufstellung der 1 1. Änderung
des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren im Sinne von $ I Abs. 3 Satz 1 BaUGB mit der
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,,Solarpark Erlhöfe West'beschlossen. Dieser
Beschluss wird hiermit gem. S 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Mit der Planung wurde das Planungsbüro Godts, 86641 Rain beauftragt.

Der Bereich der Flächennutzungsplanänderung entspricht dem Geltungsbereich des parallel
aufgestellten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,,Solarpark Erlhöfe West".
Die FlächennuEungsplanänderung ist erforderlich, da die bisherige Flächennutzungsplanung im Bereich
des Bebauungsplanes 

"Ackerflächen" 
und ,Fettwiesen und Weiden" vorsieht und somit die Festsetzung

eines sonstigen Sondergebietes für den Solarpark nicht aus den Darstellungen des wirksamen
Flächennutzungsplans entwickelt werden kann.

Die bisherigen Darstellungen werden in den betroffenen Bereichen im Wesentlichen in ein sonstiges
Sondergebiet gem. $11 BauNVO mit Zweckbestimmung ,,Solarpark" und Grünflächen geändert.

Marxheim, den 20.10.2023
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